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10 Fragen zur Teilzeitarbeit

1 Was ist Teilzeit -
arbeit?
Von Teilzeitarbeit spricht
man, wenn das abgemachte
Pensum von Angestellten
unter der im Betrieb übli-
chen Stundenanzahl für
ein 100-Prozent-Pensum
liegt.

2 Muss man auch als
Teilzeitler Beiträge an
die AHV zahlen?
Ja, ausser man verdient bei
einem Arbeitgeber nicht
über 2300 Franken pro Jahr.
Ausnahme: Wer in einem
Privathaushalt arbeitet,
muss ab dem ersten Fran-
ken Lohn AHV zahlen.

3 Ab welchem 
Pensum muss man
Pensions kassen -
beiträge bezahlen? 
Massgebend dafür ist nicht
das geleistete Pensum,
sondern der Verdienst. Ab
einem Bruttojahreslohn bei
einem Arbeitgeber von über

21 060 Franken sind Pen-
sionskassenbeiträge obliga-
torisch. 

4 Wie ist es, wenn man
mehrere Arbeitgeber
hat?
Ist keiner der Löhne höher
als 21 060 Franken, über-
steigt deren Summe aber
diesen Betrag, kann man
sich entweder bei einer der
Pensionskassen der beiden
Arbeitgeber versichern –
sofern diese den Anschluss
zulässt – oder bei der
Auffangeinrichtung. Beide
Arbeitgeber müssen dann
einen Anteil an die Beiträge
bezahlen.

5 Darf man dann
trotzdem noch in die
Säule 3a einzahlen?
Ja. Teilzeitangestellte, die
einer Pensionskasse ange-
schlossen sind, dürfen ma-
ximal 6739 Franken pro
Jahr in die Säule 3a ein-
zahlen, Teilzeitler ohne

Pensionskasse bis zu 20 Pro-
zent des Nettoerwerbsein-
kommens.

6 Ist man auch bei
einem kleinen Pensum
unfallversichert?
Ja, gegen Arbeitsunfälle
immer. Gegen Unfälle in
der Freizeit hingegen nur,
wenn man bei einem Arbeit-
geber im Durchschnitt
mindestens acht Stunden
pro Woche arbeitet. 

7 Wie viel Ferien haben
Teilzeitler zugute?
Genau gleich viel wie Ange-
stellte mit Vollzeitpensum:
mindestens vier Wochen Fe-
rien im Jahr, bis zum 20. Al-
tersjahr mindestens fünf
Wochen. 

8 Muss man
Überstunden leisten?
Grundsätzlich müssen auch
Teilzeitangestellte Über-
stunden leisten, wenn dies
nötig und zumutbar ist. 

9 Gibt es bei Teil zeit -
arbeit Kinderzulagen? 
Ja, sofern der Lohn min-
destens 585 Franken im
Monat oder 7020 Franken
im Jahr beträgt. Hat man
gleichzeitig mehrere Ar-
beitgeber, werden die Löhne
zusammengezählt. Ist der
Lohn tiefer, besteht allen-
falls ein Anspruch auf Fa-
milienzulagen für Nicht-
erwerbstätige.

10 Darf man eine
zweite Teilzeitstelle
annehmen?
Grundsätzlich ja. Dies ist
lediglich dann problema-
tisch, wenn man dadurch
die Treuepflicht gegenüber
dem Arbeitgeber verletzt,
ihn zum Beispiel kon-
kurrenziert. Will man
gleichzeitig in zwei Be-
trieben derselben Branche
arbeiten, müssen beide
Arbeitgeber damit einver-
standen sein.

Claudia Hürlimann

1. Dürfen Arbeit geber
ohne Einverständnis
des Bewerbers ein
grafo lo gi sches Gut-
achten einholen?

a) Ja.
b) Nur, wenn es um eine

Kaderstelle geht. 
c) Nein.

2. Darf man einen
Geschäftsraum mit
einer Kündigungs-
frist von drei
Monaten kündigen?

a) Ja, wenn dies im Vertrag
so vereinbart wurde.

b) Nein. Die Frist beträgt
mindestens sechs
Monate.

c) Nein. Die Frist beträgt
mindestens ein Jahr.

3. Kann sich ein
Kasko versi cher ter
einen Schaden
 auszahlen lassen,
wenn er das Auto
nicht reparieren
lässt?

a) Ja.
b) Nein.
c) Eine Auszahlung ist

nur bei einem Total-
schaden möglich.

4. Dürfen Stockwerk-
eigentümer einen
andern Eigentümer
ausschliessen und
so zwingen, seine
Wohnung zu ver-
kaufen?

a) Ja, aber nur wenn das
Reglement die konkre-
ten Gründe festlegt.

b) Ja, aber nur aus wichti-
gen Gründen.

c) Nein. Nur das Gericht
kann dies allenfalls
entscheiden.

Auflösung: 1c, 2b, 3a, 4c
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